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Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 des Schulver-
bandes Mittelschule Johanniskirchen nach Vorlage bei der Rechtsaufsichts-
behörde 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Johanniskirchen hat in 
ihrer Sitzung am 08.09.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 18.09.2025 durch das Landratsamt 
Rottal-Inn rechtsaufsichtlich gewürdigt. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan samt ihren Anlagen, wird zum Zwecke der 
Bekanntmachung in der Zeit  
 

vom 10.10. bis 24.10.2025 
 

im Rathaus Johanniskirchen, Zimmer Nr. 4 während der allgemeinen Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen 
Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
 
Johanniskirchen, den 06.10.2025 

 
gez. Max Maier 
1. Verbandsvorsitzender 

 


